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Integration in Arbeit für schwer Unfallverletzte

Besondere Handlungsoptionen in Komplexfällen

Unfälle und daraus resultierende Unterbrechungen führen häufig zu gra-
vierenden Brüchen innerhalb der Biographie. Der unfallverletzte Arbeitnehmer
kann seine Aufgaben temporär oder auf Dauer nicht erfüllen. Arbeitgeber
müssen den Ausfall des Mitarbeiters mit teilweise hohem Aufwand kom-
pensieren. Wie lange oder ob der Ausfall des Unfallverletzten für die ausgeübte
Tätigkeit sogar dauerhaft sein wird, ist für den Arbeitgeber schwer kalkulierbar.
Dies ist nur eine von vielen Tücken, die prägend sind für den schwierigen
Return-to-work nach einem schweren Unfall. Der Beitrag befasst sich mit den
Möglichkeiten, schwer Unfallverletzten den Weg zurück in die Arbeitswelt zu
erleichtern. Hintergrund sind unsere Erfahrungen im Case Management der
Inreha GmbH mit wohnortnaher Integrationsbegleitung für Menschen mit
erworbenen Hirnschädigungen.

Nach einer Zeit der Heilbehandlung
und Rekonvaleszenz kehrt der Unfall-
verletzte im Idealfall zurück an seinen
Arbeitsplatz – häufig allerdings ohne
gezielte Vorbereitung. In manchen
Fällen scheitert die Wiedereinglie-
derung bereits daran, dass spezi-
fische Anforderungen nicht mehr wie
gewohnt erfüllt werden können oder
notwendige Anpassungen nicht vor-
genommen wurden. In anderen Fäl-
len ist die Möglichkeit der Rückkehr
nicht gegeben, etwa weil der Arbeits-
platz inzwischen nicht mehr zur Ver-
fügung steht oder das unfallbedingt
veränderte Leistungsbild eine Rück-
kehr nicht zulässt.

Spezielle Integrationsbegleitung
bei schwer Unfallverletzten

Sind die Folgen einer Unfallverlet-
zung nicht allzu gravierend, werden in
der Regel der beteiligte Sachbear-
beiter, Reha-Manager oder Berufs-
helfer des zuständigen Sozialleis-
tungsträgers die erforderlichen Be-
ratungen selbst durchführen und
benötigte Einzelmaßnahmen einlei-
ten. Bei schweren Unfallverletzungen
oder infolge des Unfalls komplexen
Fallkonstellationen fehlen den Mit-
arbeitern der Träger häufig die zeit-

lichen Ressourcen und/oder es
werden besondere, indikationsspezi-
fische Kompetenzen benötigt. Wel-
che Fälle anhand welcher Kriterien
für eine Integrationsbegleitung durch
externe Spezialisten ausgewählt wer-
den, hängt primär von internen Ent-
scheidungsstrukturen bei den Trä-
gern ab.
Ist der Bedarf gegeben, einen schwer
Unfallverletzten mit spezieller Kom-
petenz zu betreuen, sollte dies immer
zum frühestmöglichen Zeitpunkt ge-
schehen. Insbesondere bei Schwer-
verletzten sollte bereits vor der Ent-
lassung aus der medizinischen Re-
habilitation der direkte Kontakt zu den
behandelnden Ärzten und Therapeu-
ten in der Klinik gesucht werden, um
wertvolle Hinweise für den berufli-
chen Eingliederungsweg zu erfragen.
Kriterien für die Einbeziehung exter-
ner Spezialisten bei komplexen Un-
fallfolgen können sein:
• erworbene Hirnschädigung, zum

Beispiel Schädel-Hirn-Trauma
(SHT)

• psychische/psychosomatische
Folgeschäden, zum Beispiel bei
Problemen in der Traumaver-
arbeitung

• erhebliche verbleibende Unfall-
folgen, etwa nach Polytrauma

• Mehrfachdiagnosen, die in der
Summe zu Komplikationen füh-
ren

• Mischung aus Gesundheitsscha-
den, Konflikten im Reha-Verlauf
und/oder sozialen Problemen

Besonders schwere und komplexe
Verletzungen erfordern eine Bünde-
lung verschiedener Kompetenzen,
um möglichst optimal die Ziele der
Wiederherstellung der Gesundheit,
Rückkehr an den Arbeitsplatz und
Teilhabe am Leben in der Gemein-
schaft zu erreichen. Diese Aufgaben
übernehmen in erster Linie speziali-
sierte Rehadienstleister sowie wei-
tere, überregionale Kompetenznetz-
werke mit besonderen Erfahrungen in
der Rehabilitation Unfallverletzter.
Die InReha beispielsweise ist so
aufgestellt, dass alle Kompetenzfel-
der hinsichtlich des Wissens um die
Verletzungsarten und Interventions-
formen in einer zentralen Koordina-
tion gebündelt vorhanden sind. Diese
unterstützt die regionalen Integrati-
onsbegleiter in einem 4-Augen-Prin-
zip durch ein durchgehendes Monito-
ring. Das Kompetenznetzwerk wird
durch beratende Ärzte, Therapeuten,
Neuropsychologen und technische
Berater komplettiert. Diese Aufstel-
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lung ermöglicht es, dass die Integra-
tionsbegleiter bundesweit im regiona-
len Bereich bei komplexen Fallgestal-
tungen hinzugezogen werden und in
der Vor-Ort-Begleitung immer auf die
Kompetenzen des Netzwerks zugrei-
fen können.

Worauf muss der Integrations-
begleiter achten?

Im Vorfeld der eigentlichen Einglie-
derungsplanung muss sich der Inte-
grationsbegleiter Klarheit verschaffen
über die funktionellen, kognitiven und
psychischen Folgen des Unfallereig-
nisses. Welche Informationen geben
die medizinischen Unterlagen? Wel-

che Hinweise erhalte ich direkt von
behandelnden Ärzten/Therapeuten?
Welche Auswirkungen schildert der
Verletzte? Was nehmen Angehörige
oder Kollegen wahr? Was beobachte
ich selbst? Welche Maßnahmen zur
gesundheitlichen Optimierung kom-
men gegebenenfalls infrage? Welche
Hilfsmittel wären geeignet? Gibt es
Kontextfaktoren, die sich hemmend
oder fördernd auf die Integration
auswirken könnten?
Wie sieht das bisherige Tätigkeits-
profil aus? Wie ist der berufliche
Status? Besteht die Möglichkeit zur
Wiederaufnahme der bisherigen Tä-
tigkeit? Ist eine Belastungserprobung
und/oder Arbeitstherapie erforderlich
und möglich? Für die Eingliederungs-
planung ist das Tätigkeitsprofil von
wesentlicher Bedeutung. Durch den
Abgleich des Tätigkeitsprofils mit den
Fähigkeiten beim aktuellen Stand der
Heilbehandlung bzw. den erzielten
Behandlungsfortschritten (aktuelles
Fähigkeitsprofil) kann der Integrati-
onsbegleiter die Reintegrationspers-
pektiven erkennen und benötigte
Leistungen zur Teilhabe am Arbeits-
leben planen.

Übergang Klinik – Beruf

Vorteilhaft für eine Wiedereinglie-
derung sind stationäre Rehabilitations-
einrichtungen, die bereits gegen Ende
des Aufenthalts Programme der me-
dizinisch-beruflichen Rehabilitation
anbieten. In diesen Kliniken werden
die verbliebenen Stärken und Schwä-
chen verunfallter Patienten gezielt
untersucht, anhand von standardisier-
ten Verfahren im Rahmen sogenann-
ter medizinisch-beruflicher Orientie-
rungsprogramme (MBO) praktisch
überprüft und eingeschätzt.
Im Idealfall kann bereits während der
medizinischen Rehabilitation eine be-
rufliche Erprobung in einem assozi-

ierten Betrieb er-
folgen, um das
Leistungsvermö-
gen einschätzen
und konkrete Hin-
weise für die be-

rufliche Wiedereingliederung erhalten
zu können.

Zielvereinbarungen

Unserer Erfahrung nach können Ver-
einbarungen, die sehr konkret formu-
lierte Ziele und Teilziele beinhalten,
den Integrationsprozess erheblich
befördern. Zielvereinbarungen sollten
zu einem möglichst frühen Zeitpunkt
zwischen allen beteiligten Seiten –
also Rehabilitand, Integrationsbeglei-
ter und auftraggebender Stelle –
geschlossen werden. Eine Zielverein-
barung ist eine gemeinsame, dyna-
mische, jederzeit den geänderten
Verhältnissen anzupassende Verein-
barung über den Ablauf der Rehabi-
litation einschließlich aller durch-
zuführenden Maßnahmen bis zum
Erreichen des angestrebten Ziels.
Im Verlauf der Integrationsbegleitung
kann eine Anpassung der Zielverein-
barung u. a. aufgrund von Verzöge-
rungen, geänderten Verhältnissen
oder neuen Erkenntnissen erforder-
lich werden. Eine Anpassung der
Ziele muss auch dann erfolgen,
wenn die Unfallfolgen die Integration

in das soziale Umfeld erschweren
und daher Leistungen zur Teilhabe
am Leben in der Gemeinschaft er-
forderlich werden.

Einsatz von Assessments

Im interdisziplinären Rehabilitations-
bereich bietet sich als gemeinsames
Assessment-Format die ICF (Interna-
tional Classification of Functioning,
WHO) an, die den Zustand der funk-
tionalen Gesundheit als Ergebnis der
Wechselwirkung zwischen der Er-
krankung und den Kontextfaktoren
betrachtet (biopsychosoziales Mo-
dell). Im rehabilitativen Bereich ist
insbesondere das Konzept der „Par-
tizipation/Teilhabe“ von zentraler Be-
deutung. Rehabilitationsbegründend
ist die tatsächliche oder drohende
Partizipationsbeeinträchtigung, nicht
die Störung (ICD-10) selbst.
Zur Steuerung der beruflichen Einglie-
derung kann es sinnvoll sein, Assess-
ments zur Ermittlung der tätigkeits-
bezogenen Leistungsfähigkeit zu nut-
zen. Dies geschieht entweder durch
standardisierte Arbeitsplatzsimulati-
onssysteme oder standardisierte Ver-
fahren am konkreten Arbeits-, Ausbil-
dungs- oder Praktikumsplatz. Diese
ermöglichen eine Beurteilung der kör-
perlichen Belastbarkeit des Rehabili-
tanden mit Blick auf bestimmte Tätig-
keiten. Bewährte Assessments sind
beispielsweise die Evaluation der
funktionellen Leistungsfähigkeit (EFL)
oder die Arbeitstherapeutische Leis-
tungsanalyse (ALa).
Sofern eine erworbene Hirnschädi-
gung oder eine eingeschränkte
psychische Belastbarkeit bei der be-
ruflichen Eingliederung zu berücksich-
tigen sind, können ergänzend beson-
dere Assessments in spezialisierten
psychologischen oder neuropsycholo-
gischen Praxen durchgeführt werden.
Ist eine berufliche Neuorientierung
notwendig, können eine Berufsfin-
dung und/oder Arbeitserprobung
durchgeführt werden. In der Berufs-
findung werden berufliche Perspekti-
ven unter Einbeziehung der Eignung

Zielvereinbarungen sollten zu einem mög-
lichst frühen Zeitpunkt zwischen allen
beteiligten Seiten geschlossen werden.
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und Neigung, der Berufsbiographie
und der Lebensorientierung ent-
wickelt. Durch die Arbeitserprobung
wird die Eignung für einen konkreten
Beruf oder ein Tätigkeitsfeld geklärt
und aufgezeigt, ob die gewählte
Berufsperspektive realistisch ist. Als
sinnvoll und zielführend haben sich
hier Erprobungen an real existieren-
den Arbeitsplätzen bzw. in Betrieben
erwiesen, die individuell therapeu-
tisch begleitet werden. Wichtig ist
es, innerhalb der Erprobungen die
tatsächlichen Arbeitsbedingungen
abzubilden.

Im Vorfeld des ersten Arbeits-
markts

Sollte die Aufnahme einer Tätigkeit
auf dem ersten Arbeitsmarkt auf ab-
sehbare Zeit (noch) nicht möglich
sein, kann die Aufnahme in den
Eingangsbereich einer Werkstatt für
Menschen mit Behinderung als Reha-
bilitationsmaßnahme in Frage kom-
men. Zunehmend gibt es inzwischen
auch Werkstätten, die Menschen mit
schweren Unfallverletzungen, etwa
mit einer erworbenen Hirnschädigung,
ein adäquates Arbeitsumfeld bieten.
Auch kann nach der Eingangsphase
eine Tätigkeit auf einem Außen-
arbeitsplatz in Betracht kommen.
Das sogenannte „Budget für Arbeit“
kann, leider noch mit erheblichen
regionalen Unterschieden in der Um-
setzung, eine besondere Form der
arbeitsmarktlichen Integration ermög-
lichen, indem die finanziellen Leis-
tungen, die für gewöhnlich für WfbM
(Werkstatt für behinderte Menschen)
aufgewendet werden, diesbezüglich
umgewidmet werden. Mit dem „Bud-
get für Arbeit“ werden langfristige
Hilfen von bis zu 70 % der Lohn-
kosten für Arbeitgeber gewährt, die
Menschen mit Behinderung aus einer
Werkstatt für behinderte Menschen
einstellen. In der Anfangsphase wird
auch die Unterstützung am neuen
Arbeitsplatz gefördert (weitergehende
Informationen unter http://www.bag-
ub.de/pb/budget-fuer-arbeit).

Die Maßnahme „Unterstützte Be-
schäftigung“ (§ 38a SGB IX) ist eine
individuelle Orientierungs- und Qua-
lifizierungsmaßnahme für Menschen
mit Behinderungen. Sie findet in
Betrieben des allgemeinen Arbeits-
marktes statt. Die Teilnehmenden
haben, unterstützt durch Qualifizie-
rungsberater/-innen, die Möglichkeit,
unterschiedliche Berufsfelder zu er-
proben und sich zu qualifizieren. Ziel
ist die Erlangung eines sozialver-
sicherungspflichtigen Arbeitsverhält-
nisses. Die „Unterstützte Beschäfti-
gung“ dauert in der Regel zwei Jahre
und endet mit der Übernahme in ein
Arbeitsverhältnis. Bei einer Über-
nahme in ein Ar-
be i t sverhä l tn is
kann die Berufs-
begleitung über
diesen Zeitraum
hinaus verlängert
we rden , wenn
eine Schwerbehinderung oder
Gleichstellung vorliegt. Es muss im
Einzelfall geprüft werden, ob diese
Maßnahmeform für den Verletzten
geeignet ist, oder ob Leistungen
noch individueller gestaltet werden
müssen.

Wiedereingliederung oder Inte-
gration in einen neuen Beruf

Für eine passgenaue Integration im
bisherigen Betrieb bedarf es sowohl
spezifischer, vorbereitender als auch
flankierender und nachbereitender
Unterstützung – für den Beschäftig-
ten ebenso wie für den jeweiligen
Arbeitgeber. Bei noch bestehenden
Arbeitsverhältnissen müssen der Ar-
beitsplatz und die Arbeitsbedingun-
gen oft dem aktuellen Leistungsstand
der Rehabilitanden angepasst wer-
den. Schwerpunkte der Integrations-
begleitung liegen in der praktischen
Erprobung und im stufenweisen Auf-
bau der Belastbarkeit in realen All-
tags- und Arbeitssituationen sowie in
der Kompensation von vorhandenen
Leistungsbeeinträchtigungen und der
Vermittlung theoretischer und prakti-

scher Kenntnisse (etwa durch ein
„Training-on-the-job“).
Die berufliche Wiedereingliederung
erfordert eine frühzeitige Einbindung
des Arbeitgebers, die abgestimmte
Weitergabe von Informationen und
eine damit verbundene Klärung von
konkreten Fragestellungen z. B. zum
stufenweisen Einstieg in eine Tätig-
keit, Arbeitsplatztraining, Gestaltung
des Arbeitsplatzes, zur Anpassung
von Abläufen, zur Nutzung von Hilfs-
mitteln oder der Gewährung finanziel-
ler Ausgleichszahlungen. Dies gelingt
nur dann, wenn alle Beteiligten Hand
in Hand arbeiten und die Leistungen
gut koordiniert werden.

Bewährt hat sich insbesondere bei
größeren Betrieben das Verfahren,
einen Mitarbeiter des Unternehmens
als Job Coach zu gewinnen, der den
Wiedereinzugliedernden als Partner
direkt unterstützt. Dieser zusätzliche
Zeitaufwand kann bei schwerbehin-
derten Rehabilitanden durch einen
finanziellen Ausgleich des Integrati-
onsamtes (nach § 102 Abs. 3 Satz 1
Nr. 2e SGB IX und § 27 SchwbAV)
kompensiert werden. Gleichwohl ist
hier die Unterstützung durch die
zuständigen Kostenträger erforderlich
– sei es durch die Gewähr finanzieller
Hilfen, z. B. zur Umgestaltung des
Arbeitsplatzes, sei es zum Ausgleich
einer Minderleistung oder zur Neu-
schaffung eines (Nischen-)Arbeits-
platzes. Häufig unterschätzt wird die
Notwendigkeit von (Kurz-)Schulun-
gen für Kollegen und Vorgesetzte, in
denen diese über die unfallbedingten
Veränderungen der Leistungsfähig-
keit aufgeklärt werden und ihnen
Tipps und Hinweise vermittelt wer-
den, wie ein Umgang mit den Verän-
derungen möglich sein kann.
Lohnkostenzuschüsse im Rahmen
der LTA-Leistungen (Leistungen zur

Für eine passgenaue Integration im bishe-
rigen Betrieb bedarf es sowohl spezifischer,
vorbereitender als auch flankierender und

nachbereitender Unterstützung.
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Teilhabe am Arbeitsleben) der Sozial-
leistungsträger können befristet im
Ausnahmefall anfangs bis zu 100 %
des Gehalts des Verletzten umfas-
sen. Die in manchen Fällen dauerhaft
verbleibenden, gravierenden Ein-
schränkungen der Leistungsfähigkeit
des schwerbehinderten Arbeitneh-
mers in der ausgeübten Tätigkeit
können, sofern die Minderleistung
mindestens 30 % erreicht, durch das
Integrationsamt auf Dauer durch ei-
nen Minderleistungsausgleich in
Höhe von bis zu 50 % der anteiligen
Lohnkosten kompensiert werden. So-
fern eine Ausgleichszahlung in dieser
Höhe nicht ausreicht, besteht eine
Regelungslücke.

Sofern eine berufliche Eingliederung
in ein neues Tätigkeitsfeld erforder-
lich ist, geht es von der Berufsfindung
mit der Erarbeitung eines geeigneten
Berufsbildes über die Suche nach
passenden Praktikumsbetrieben bis
hin zu konkreten Hilfestellungen bei
Problemen am Arbeitsplatz. Nach
einer Standortbestimmung und aus-
führlichen Diagnostik sind frühzeitige
Arbeitserprobungen und berufliches
Training in Betrieben wesentliche
Elemente. Dabei werden die Anfor-
derungen schrittweise und behutsam
gesteigert, um das Leistungsver-
mögen nachhaltig zu entwickeln und
zu stabilisieren. Wenn dabei eine
Ausbildung oder Umschulung erfolgt,
muss der Integrationsbegleiter in en-
gem Austausch mit den Ausbildern
stehen und mit diesen Strategien zur
Kompensation der Leistungsbeein-
trächtigungen erarbeiten.
Wenn ein neuer, geeigneter Arbeits-
oder Ausbildungsplatz benötigt wird,
muss dieser im Regelfall gesucht
werden. In der Arbeitsvermittlung
von leistungsgewandelten Menschen
erfahrene Dienstleister verfügen

meist über ein spezielles Integrati-
onsportal für eine erleichterte Arbeits-
platzsuche. Ebenso benötigen sie viel
Erfahrung in der Akquise von Ni-
schenarbeitsplätzen. Das InArbeit-In-
tegrationsportal der InReha führt ein
automatisches Matching durch und
zeigt den Bewerbern tagesaktuell
passende Arbeitsplätze aus allen
Stellensuchportale an (www.inarbeit.
inreha.net). Gleichzeitig ermöglicht es
online eine Unterstützung der Bewer-
ber in jeder benötigten Dosierung.
Nicht zuletzt gewährt das Portal eine
ständige Übersicht und Kontrolle im
Bewerbungsverfahren.
Um den Erfolg eines beruflichen
Wiedereinstiegs zu sichern, müssen

Kollegen, Vorge-
setzte und Fami-
lienangehörige in
den beruflichen
Rehabilitationspro-
zess mit einbezo-
gen werden. Auch

die Verarbeitung der Unfallfolgen ist
vom ganzen Umfeld zu leisten. Auch
dabei – und eben nicht nur bei der
reinen beruflichen Eingliederung –
muss ein Integrationsbegleiter von
schwer Unfallverletzten seine Unter-
stützung anbieten.

Ergebnisqualität

Die Ergebnisqualität in der Integrati-
onsbegleitung von Unfallverletzten ist
stark durch die unterschiedlichen
gesetzlichen Aufträge und Zielvor-
stellungen der jeweiligen Auftrag-ge-
benden Stellen gekennzeichnet. Je
nachdem, ob die Leistung durch eine
Rentenversicherung, Arbeitsagentur,
Berufsgenossenschaft oder private
Haftpflichtversicherung beauftragt
ist, können die Orientierung an Teil-
habe- oder Wirtschaftlichkeitszielen
oder verfügbare Zeitressourcen un-
terschiedlich stark ausgeprägt sein.
Aber auch innerhalb der Organisatio-
nen bestehen höchst unterschiedli-
che Vorgehensweisen, von denen
abhängt, welches Ergebnis beim Un-
fallverletzen am Ende ankommt.

Eine erfolgversprechende Integrati-
onsbegleitung von „komplexen Fäl-
len“, die eine besonders intensive
Betreuungsdichte benötigen, erfor-
dert ein Leistungsträger-übergreifen-
des Management. Die Bestimmung,
wann eine solche Komplexität vorliegt
– nach weltweiten Erfahrungen betriff
dies nur etwa 5 % der Reha-Fälle,
macht aber rund 80 % aller Reha-
Kosten aus – hat große Bedeutung
für ein effizientes Handeln. Es wird
angeregt, den Anspruch auf eine
entsprechende Leistung zum „Trä-
gerübergreifenden Teilhabemanage-
ment“ bei Komplexfällen im SGB IX
aufzunehmen.
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Christina Stettin

CM auf dem Land – ein Praxisbericht

Die Stadt Amöneburg befindet sich im Landkreis Marburg-Biedenkopf in
Hessen. Der vorliegende Artikel beschreibt die Tätigkeiten eines kleinen
gemeinnützigen Vereins, der dort angesiedelt ist.

Die Bürgerhilfe Stadt Amöneburg ist
eine Abteilung des Vereins „Leben
und alt werden in Mardorf und Umge-
bung e. V.“. Angetreten ist dieser in
2010 gegründete Verein mit dem Ziel,
Angebote mit und für ältere Men-
schen zu entwickeln. Für die Bürger-
hilfe wurde ein Konzept entwickelt,
das drei Jahre, von Dezember 2012
bis November 2015, aus Landesmit-
teln sowie Mitteln der Pflegekassen
gefördert und wissenschaftlich be-
gleitet erprobt wurde. Es beinhaltet
u. a. eine Basisschulung für enga-
gierte Menschen, die sich für andere
einsetzen möchten. Nach dieser
Schulung werden sie in Haushalte
vermittelt, in denen Personen leben,
die oft (noch) keine professionelle
Hilfe benötigen. Es geht dabei um
Begleitungen zum Arzt, den gemein-
samen Einkauf, Hilfe im Haushalt, die
Entlastung pflegender Angehöriger.
Die Pflegekassen haben das Ange-
bot nach § 45 SGB XI anerkannt. Die
Helfenden erhalten eine Aufwands-
entschädigung. Die Refinanzierung
der Arbeit erfolgt über die Differenz
zwischen den Aufwandsentschädi-
gungen der Helfer/innen und der
Summe, die den Kassen in Rech-
nung gestellt wird sowie durch eine
Förderung der Kommune, des Land-
kreises und der Pflegekassen nach
§ 45 SGB XI.

Wie kommen Klienten zu uns?

Neben einer guten Öffentlichkeits-
arbeit in der regionalen Presse (die
immer wieder über den Projektverlauf
berichtete) ist die Bürgerhilfe auch
bekannt, weil wichtige Multiplikatoren
im Verein aktiv sind. Der Senioren-

beauftragte der Stadt ist Vereinsvor-
sitzender, die Vorsitzende des Senio-
renbeirates und stellvertretende Orts-
vorsteherin ist die 2. Vorsitzende.
Ebenfalls im Vorstand sind Personen,
die ehrenamtlich im Verwaltungsrat
der katholischen Kirchengemeinde
tätig sind. Sie alle tragen die Idee
der Bürgerhilfe in die Bürgerschaft, in
andere Vereine und Gremien und so
gibt es nicht selten von ihnen Hin-

weise auf Beratungs- und Hilfebedarf.
Dann ist es Aufgabe der Koordinati-
onskraft, auf die Menschen zuzuge-
hen und nachzufragen, ob Unterstüt-
zung gewünscht wird.
Vor der Vermittlung steht die Hilfe-
anfrage, die eingangs meist eine
ausführliche Beratung, in Einzelfällen
aber auch Case Management erfor-
dern. Die Fälle beginnen meist mit
einer Erstberatung, das Verfahren hin

Fallbeispiel:
Anfrage eines entfernten Verwandten eines hochbetagten Ehepaares,
dieses brauche Unterstützung. Der Verwandte hat bereits mit dem
Ehemann gesprochen und dieser hat zugestimmt, dass ich ihn aufsuche.
Die Ehefrau, 87-jährig, ist nach einem Sturz erst im Krankenhaus, dann in
der Reha. Das Ehepaar ist kinderlos und hat kein unterstützendes soziales
Hilfenetz. Die Entlassung stand an für das Wochenende und der Ehemann
ist völlig überfordert. Zu dem körperlichen Hilfebedarf kommt eine vorher
tabuisierte Demenz. Es gibt bereits eine Eileinstufung in die Pflegestufe 1,
die in der Reha angeschoben wurde. Wie es aber dann zuhause
weitergehen kann, ist nicht geklärt. Im ersten Kontakt mit dem 92-jährigen
Ehemann wird besprochen, welche Unterstützung für die erste Zeit nach
der Entlassung einzuleiten ist. Ein Kurzzeitpflegeplatz, den er zuerst
favorisiert, ist so kurzfristig nicht zu finden. Stattdessen wird ein Pflege-
dienst für einen täglichen Besuch zur Unterstützung bei der Grundpflege
und eine Helferin für die Hauswirtschaft und Betreuung gefunden.
Hilfsmittelrezepte werden angefordert, Essen auf Rädern bestellt und
Krankengymnastik angemeldet. Die Ehefrau kommt am Samstag nach
Hause. Am Montag darauf findet der nächste Hausbesuch statt. Die
Eheleute haben noch ihre Mühe, mit der neuen Situation klarzukommen. Es
war vorher nicht bekannt, dass Inkontinenzmaterial gebraucht wird. Das
wird auf den Weg gebracht. Deutlich wird die dementielle Erkrankung: Die
Ehefrau lehnt erst mal die Unterstützung vollständig ab, gleichzeitig kann
sie aber das Sofa nicht alleine verlassen. Mittlerweile, nach ca. zwei
Monaten, ist die Situation gut geklärt. Die Pflegestufe bleibt, die Hilfen
werden angenommen und als entlastend erlebt. Der Ehemann ist
erleichtert, weil ihn diese anstrengende Zeit doch sehr mitgenommen hatte.
Dank der KG ist die Beweglichkeit wieder deutlich verbessert. Mittlerweile
besteht eine gute Vertrauensbasis. Auch der Hinweis auf Themen wie
Vorsorge darf gegeben werden, ohne auf Ablehnung zu stoßen.
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